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§ 17 EU-FinStrZG Kosten
 EU-FinStrZG - Bundesgesetz über die Zusammenarbeit in Finanzstrafsachen mit den

Mitgliedstaaten der Europäischen Union

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.03.2025

§ 17.

Ein Ersatz für entstehende Kosten darf von anderen Mitgliedstaaten nicht gefordert werden.
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